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Gesetz 
zur Änderung des 

Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes und anderer Vorschriften 

Vom 16. Februar 2012 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt ge
macht wird: 

§ 1 

Änderung des Gemeinde
und Landkreiswahlgesetzes 

Das Gesetz über die Wahl der Gemeinderäte, der 
Bürgermeister, der Kreistage und der Landräte (Ge
meinde- und Landkreiswahlgesetz - GLKrWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 
2006 (GVBI S. 834, BayRS 2021-1/2-1), zuletzt geän
dert durch § 21 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 
(GVBl S. 689), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender Art. 51a eingefügt: 

"Art. 51a Rechtsweg". 

b) Die Überschrift des Art. 52 erhält folgende 
Fassung: 

"Nachwahl, Neuwahl". 

2. In Art. 1 Abs. 1 Nr. 3 wird das Wort "drei" durch 
das Wort "zwei" ersetzt. 

3. In Art. 5 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 1 werden die Wor
te "für diese Wahlen Beauftragter eines Wahlvor
schlags" durch die Worte "bei diesen Wahlen Be
auftragter für den Wahlvorschlag" ersetzt. 

4. Art. 6 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Bildet die Gemeinde nur einen Stimmbe
zirk, kann sie den Wahlvorstand mit der Übernah
me der Geschäfte des Briefwahlvorstands beauf
tragen. " 

5. In Art. 8 Satz 3 wird das Wort "je" durch die Worte 
"jeweils mindestens" ersetzt. 

6. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 werden die Worte "ein 
Sperrvermerk gemäß Art. 34 Abs. 5 des Mel
degesetzes" durch die Worte "eine Aus
kunftssperre nach dem Meldegesetz " ersetzt. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 5 wird aufgehoben. 

bb) Der bisherige Satz 6 wird Satz 5. 

7. Art. 13 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Eine wahlberechtigte Person, die in ei
nem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder die 
aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund in 
das Wählerverzeichnis nicht aufgenommen wor
den ist, erhält von der Gemeinde auf Antrag einen 
Wahlschein. " 

8. In Art. 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort" Wahl
umschlag" durch das Wort "Stimmzettelum
schlag " ersetzt. 

9. In Art. 16 Satz 3 wird das Wort "Wahlumschläge" 
durch das Wort" Stimmzettelumschläge " ersetzt. 

10. Art. 21 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis 
eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwoh
nung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu 
haben sich im Wahlkreis gewöhnlich aufhält; 
Art. 1 Abs. 4 gilt entsprechend." 

11. Art. 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 2 werden nach dem 
Wort "Mitteilung" die Worte "oderwiderspre
chen sich die Mitteilungen" eingefügt. 

b) Es wird folgender Abs.4 angefügt: 

,,(4) 'Auf Aufforderung hat der Beauf
tragte für den Wahlvorschlag dem Wahlleiter 
mitzuteilen, ob der Wahlvorschlag von einer 
Untergliederung einer Partei oder einer Wäh
lergruppe eingereicht wurde. 2Der Wahlleiter 
kann hierzu Unterlagen anfordern. " 

12. Art. 25 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) 'Jede sich bewerbende Person darf bei 
Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben 
Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufge
stellt werden. 2Sie darf ferner bei einer Wahi nur 
in einem Wahlvorschlag benannt werden. 3Art. 24 
Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend. 4Die sich bewer
bende Person muss ihre Zustimmung zu der Be
werbung schriftlich erteilen. 5Die Zustimmung 
kann nach Ablauf der Einreichungsfrist nicht 
mehr zurückgenommen werden. " 
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13. Art. 28 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 4 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Satz 5 wird Satz 4. 

14. Art. 29 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 und 2 werden durch folgende Abs. 1 
bis 3 ersetzt: 

,,(1) lAlle sich bewerbenden Personen 
werden von einer Partei oder einer Wähler
gruppe in einer Versammlung aufgestellt, die 
zu diesem Zweck für den gesamten Wahl-' 
kreis einzuberufen ist. 2Diese Aufstellungs
versammlung ist 

1. eine Versammlung der Anhänger einer 
Partei oder Wählergruppe, 

2. eine besondere Versammlung von Dele-
. gierten, die von Mitgliedern einer Partei 
oder Wählergruppe für die bevorstehende 
Aufstellung sich bewerbender Personen 
gewählt wurden, oder 

3. eine allgemeine Delegiertenversamm
lung, die nach der Satzung einer Partei 
oder einer Wählergruppe allgemein für 
bevorstehende Wahlen bestellt wurde. 

3Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemei
nen Delegiertenversammlung darf nicht frü
her als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der 
Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Par
tei oder einer Wählergruppe gewählt worden 
sein, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegier
ten im Wahlkreis wahlberechtigt waren. 

(2) lDie Teilnehmer der Aufstellungsver
sammlung müssen im Zeitpunkt ihres Zusam
mentritts im Wahlkreis wahlberechtigt sein. 
2Die Aufstellungsversammlung darf nicht frü
her als 15 Monate vor dem Monat stattfinden, 
in dem der Wahltag liegt. 

(3) lDie sich bewerbenden Personen wer
den in geheimer Abstimmung gewählt. 2Jede 
an der Aufstellungsversammlung teilnahme
berechtigte und anwesende Person ist hier
bei vorschlagsberechtigt. 3Den sich für die 
Aufstellung bewerbenden Personen ist Gele
genheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzu
stellen. " 

b) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden Abs. 4 
und 5. 

15. Art. 32 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte "dieses Wahl-

vorschlags" durch die Worte "für den 
Wahlvorschlag" ersetzt. 

bb) Satz 4 wird aufgehoben. 

b) Es wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Bis zur abschließenden Entscheidung 
des Wahlausschusses und bis zur Entschei
dung des Beschwerdeausschusses können 
behebbare Mängel der eingereichten Wahl
vorschläge beseitigt werden. " 

16. Art. 37 Abs .. 2 Satz 2 Halbsatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

"das gilt nicht für Listennachfolger, die nach Art. 31 
Abs. 3, Art. 34 Abs. 5 GO oder nach Art. 24 Abs. 3 
LKrO das Amt nicht antreten können. " 

17. Art. 39 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Nr. 2 wird die Zahl ,,21." durch die Zahl 
,,18." ersetzt. 

bb) Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. im Fall der Bewerbung um das Amt 
des ehrenamtlichen ersten Bürger
meisters seit mindestens drei Mona
ten im Wahlkreis eine Wohnung hat, 
die nicht ihre Hauptwohnung sein 
muss, oder ohne eine Wohnung zu 
haben sich im Wahlkreis gewöhnlich 
aufhält; Art. 1 Abs. 4 gilt entspre
chend." 

b) In Abs. 2 Satz 2 wird die Zahl ,,65." durch die 
Zahl" 67." ersetzt. 

18. In Art. 45 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "und 
des Art. 32 Abs. 4 Sätze 1 bis 3" gestrichen. 

19. Art. 46 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aal Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 

,,3Erhalten mehr als zwei Personen die 
höchste Stimmenzahl, ist die Wahl zu wie
derholen. " 

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

ce) Der bisherige Satz 4 wird aufgehoben. 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) lVerliert einer der Stichwahlteilneh
mer vor der Stichwahl die Wählbarkeit, ist die 
Wahl zu wiederholen. 2War bei der Wahl kein 
oder nur ein Wahlvorschlag zugelassen wor-
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den, können die nicht im Wahlvorschlag vor
geschlagenen Stichwahlteilnehmer vor der 
Stichwahl zurücktreten; auch in diesem Fall 
ist die Wahl zu wiederholen." 

20. Art. 47 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,,3Art. 19 GO und Art. 13 LKrO finden kei
ne Anwendung. " 

bb) In Satz 4 wird das Wort "zudem" gestri
chen. 

b) Abs.4 Satz 1 Halbsatz 2 wird gestrichen. 

21. Art. 48 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aal Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

,,2Die gewählte Person kann die Über
nahme des Amts ablehnen oder das Amt 
niederlegen; Art. 19 GO und Art. 13 LKrO 
finden keine Anwendung." 

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und er
hält folgende Fassung: 

,,3In den Fällen der Sätze 1 und 2 rückt ein 
Listennachfolger nach. " 

b) Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,,'Eine zum ehrenamtlichen ersten Bürger
meister gewählte Person kann in den Fällen 
des Art. 34 Abs. 5 GO ihr Amt nicht antreten. " 

c) Abs. 3 wird aufgehoben. 

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3 und wie folgt 

eingehalten werden, wenn der Nachweis auf 
andere Weise erbracht wird; die Rechtsauf
sichtsbehörde ist berechtigt, hierüber Versi
cherungen an Eides statt zu verlangen und 
abzunehmen. 2Ferner bleiben insoweit Ver
stöße gegen Art. 32 Abs. 1 außer Betracht. " 

b) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5; in Satz 1 
werden nach dem Wort "Ungültigerklärung" 
die Worte "sowie deren Änderung oder Auf
hebung" eingefügt. 

c) Die bisherigen Abs. 5 und 6 werden Abs. 6 
und 7. 

23. Art. 51 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,,'Jede im Wahlkreis wahlberechtigte Person und 
jede in einem zugelassenen Wahlvorschlag auf
geführte sich bewerbende Person kann innerhalb 
von 14 Tagen nach Verkündung des Wahlergeb
nisses die Wahl durch schriftliche Erklärung we
gen der Verletzung wahlrechtlicher Vorschriften 
bei der Rechtsaufsichtsbehörde anfechten." 

24. Es wird folgender Art. 51a eingefügt: 

"Art.51a 
Rechtsweg 

Gegen die Entscheidung der Rechtsaufsichts
behörde oder ihre Unterlassung kann der Verwal
tungsrechtsweg beschritten werden von 

1. einer Person, die geltend macht, hierdurch in 
ihren Rechten verletzt zu sein, oder 

2. einer anderen Person, die die Wahl angefoch
ten hat, wenn ihr mindestens fünf im Wahl
kreis wahlberechtigte Personen beitreten. " 

25. Art. 52 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

geändert: "Nachwahl, Neuwahl" . 

aal In Satz 1 werden nach dem Wort "Amts
hindernis" die Worte "oder die Ableh
nung der Übernahme des Amts" einge
fügt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte "oder einen 
Amtsverlust" durch die Worte '" einen 
Amtsverlust oder die Niederlegung des 
Amts" ersetzt. 

22. Art. 50 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Abs. 4 eingefügt: 

,,(4) 'Bei Berichtigung und Ungültigerklä
rung bleibt die Verletzung von Wahlvorschrif
ten außer Betracht, die dem Nachweis dienen, 
dass Vorschriften des materiellen Wahlrechts 

b) Abs. 1 wird aufgehoben. 

cl Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 1. 

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2 und wie folgt 
geändert: 

aal In Satz 1 werden nach dem Wort "haben" 
die Worte ,,; Verstöße gegen Art. 32 Abs. 1 
bleiben insoweit außer Betracht" eingefügt. 

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,,3Eine Beschränkung ist nicht zulässig, 
wenn eine sich bewerbende Person die 
Wählbarkeit am Tag der Nachwahl nicht 
mehr besitzt oder von der Bewerbung 
wirksam zurückgetreten ist. " 
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e) Die bisherigen Abs. 4 bis 6 weiden Abs. 3 bis 
5. 

f) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 6 und wie folgt 
geändert: 

aal In Satz 2 werden die Worte '" bei Bewer
bung um ein Ehrenamt jedoch nur aus 
wichtigem Grund im Sinn von Art. 19 
Abs. 1 Satz 3 GO und Art. 13 Abs. 1 Satz 3 
LKrO" gestrichen. 

bb) In Satz 4 werden die Worte "oder ob ein 
wichtiger Grund vorliegt" gestrichen. 

g) Der bisherige Abs. 8 wird Abs. 7. 

26. Art. 58 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) InNr.18wirddasWort "und" durch einKom
ma ersetzt. 

b) Nr. 19 erhält folgende Fassung: 

,,19. die Wahlstatistik und". 

c) Es wird folgende Nr. 20 angefügt: 

,,20. den Einsatz von Datenverarbeitungs
anlagen bei der Vorbereitung und der 
Durchführung der Wahl mit Ausnahme 
der Stimmabgabe, bei der Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses 
und bei der Erstellung von Statistiken. " 

§ 2 

Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, 
BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geändert durch § 16 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl S. 689), wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht erhält Art. 77 folgende 
Fassung: 

"Art. 77 Insolvenzverfahren " . 

2. In Art. 5a Abs. 2 Satz 4 werden die Worte "Ange
stellte und Arbeiter" durch das Wort "Arbeitneh
mer" ersetzt. 

3. Art. 20 wird wie folgt geändert: 

af In Abs. 1 wird das Wort "Gemeindebürger" 
durch das Wort "Personen" ersetzt. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 wird das Wort "Gemeindebür
ger" durch das Wort "Personen" ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Über die Genehmigung entscheidet der 
erste Bürgermeister; im Übrigen gelten 
Art. 84 Abs. 3 und 4 des Bayerischen Ver
waltungsverfahrensgesetzes. " 

ce) Satz 3 wird aufgehoben. 

4. Art. 20a wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort" Gemeindebür
ger" durch das Wort "Personen" ersetzt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aal Im einleitenden Satzteil wird das Wort 
"Gemeindebürger" durch das Wort "Per
sonen" ersetzt. 

bb) In Nr. 1 werden die Worte "Angestellten 
und Arbeitern" durch das Wort "Arbeit
nehmern" ersetzt. 

c) In Abs. 3 werden die Worte "Die Absätze" 
durch die Abkürzung "Abs." ersetzt. 

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 wird das Wort "Gemeindebür
ger" durch das Wort "Personen" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte "einem ehren
amtlich tätigen Gemeindebürger" durch 
die Worte "einer ehrenamtlich tätigen 
Person" ersetzt. 

5. Art. 31 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aal Der einleitende Satzteil erhält folgende 
Fassung: 

"Ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder 
können nicht sein: " . 

bb) In Nm. 1 bis 3 wird jeweils das Wort "An
gestellte" durch das Wort "Arbeitneh
mer" ersetzt. 

ce) In Nr. 4 werden das Wort "Angestellte" 
durch das Wort "Arbeitnehmer" und der 
Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt. 

dd) Es werden folgende Nm. 5 bis 7 angefügt: 

,,5. ehrenamtliche Gemeinderatsmitglie
der einer anderen Gemeinde, 

6. der erste Bürgermeister der eigenen 
oder einer anderen Gemeinde, 

7. ein Landrat in einer kreisfreien Ge
meinde. " 
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b) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

,,2 Als Arbeitnehmer im Sinn des Satzes 1 gilt 
nicht, wer überwiegend körperliche Arbeit 
verrichtet. " 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wie folgt 
geändert: 

aal In Halbsatz 1 werden nach den Worten 
"beurlaubt ist" ein Komma und die Worte 
"im Rahmen von Altersteilzeit im Block
modell vollständig vom Dienst freigestellt 
ist" eingefügt. 

bb) In Halbsatz 2 wird das Wort "Angestellte" 
durch das Wort "Arbeitnehmer" ersetzt. 

d) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden aufge
hoben. 

6. Art. 34 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs·. 2 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4 wird je
weils die Zahl ,,67." durch die Zahl ,,90." er
setzt. . 

b) Es wird folgender neuer Abs. 5 eingefügt: 

,,( 5) Erste Bürgermeister können nicht sein: 

1. die in Art. 31 Abs. 3 Satz 1 Nm. 1 bis 5 
genannten Personen und 

2. der erste Bürgermeister einer anderen 
Gemeinde." 

c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6. 

7. In Art. 37 Abs. 4 werden das Komma und die Wor
te "Angestellte und Arbeiter" durch die Worte 
"und Arbeitnehmer" ersetzt. 

8. Art. 42 Abs. 3 wird aufgehoben. 

9. In Art. 64 Abs. 2 Sätze 2 und 3 wird jeweils das 
Wort "Angestellten" durch das Wort "Arbeitneh
mer" ersetzt. 

10. In Art. 68 Abs. 2 Nr. 4 werden das Wort "Ange
stellte" durch das Wort "Arbeitnehmer" und das 
Wort "Vergütungsgruppe" durch das Wort "Ent
geltgruppe " ersetzt. 

11. Art. 77 erhält folgende Fassung: 

"Art. 77 
Insolvenzverfahren 

Über das Vermögen der Gemeinde findet ein 
Insolvenzverfahren nicht statt. " 

12. Art. 90 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 6 Nm. 1 bis 3 wird jeweils das Wort 

"Angestellte" durch das Wort "Arbeitneh
mer" ersetzt. 

b) Es wird folgender Satz 7 angefügt: 

,,7 Art. 31 Abs. 3 Sätze 2 und 3 gelten entspre
chend. " 

13. In Art. 115 Abs. 2 wird das Wort "Fachaufsicht" 
durch die Worte "Rechts- und die Fachaufsicht" 
ersetzt. 

14. Art. 116 Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben. 

§ 3 

Änderung der Landkreisordnung 

Die Landkreisordnung für den Freistaat Bayern 
(Landkreisordnung - LKrO) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 826, 
BayRS 2020-3-1-1). zuletzt geändert durch § 18 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl S. 689). wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht erhält Art. 71 folgende 
Fassung: 

"Art. 71 Insolvenzverfahren " . 

2. Art. 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird das Wort "Kreisbürger" durch 
das Wort "Personen" ersetzt. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 wird das Wort "Kreisbürger" 
durch das Wort "Personen" ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Über die Genehmigung entschei
det der Landrat; im Übrigen gelten 
Art. 84 Abs. 3 und 4 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes. " 

ce) Satz 3 wird aufgehoben. 

3. Art. 14a wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "Bürger des 
Landkreises" durch das Wort "Personen" er
setzt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aal Im einleitenden Satzteil wird das Wort 
"Kreisbürger" durch das Wort "Perso
nen" ersetzt. 

bb) In Nr. 1 werden die Worte "Angestellten 
und Arbeitern" durch das Wort "Arbeit
nehmern" ersetzt. 
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c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 wird das Wort "Kreisbürger" 
durch das Wort "Personen" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte "einem ehren
amtlich tätigen Kreisbürger" durch die 
Worte "einer ehrenamtlich tätigen Per
son" ersetzt. 

4. Art. 24 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Nm. 1 bis 3 wird jeweils das Wort "An
gestellte" durch das Wort "Arbeitneh
mer" ersetzt. 

bb) Nr.4 erhält folgende Fassung: 

A. der Landrat des eigenen oder eines 
anderen Landkreises, " . 

cc) In Nr. 5 wird der Schlusspunkt durch ein 
Komma ersetzt. 

dd) Es wird folgende Nr. 6 angefügt: 

,,6. Kreisräte eines anderen Landkrei
ses. " 

b) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

,,2Als Arbeitnehmer im Sinn des Satzes 1 gilt 
nicht, wer überwiegend körperliche Arbeit 
verrichtet. " 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wie folgt 
geändert: 

aal In Halbsatz 1 werden nach den Worten 
"beurlaubt ist" ein Komma und die Worte 
"im Rahmen von Altersteilzeit im Block
modell vollständig vom Dienst freigestellt 
ist" eingefügt. 

bb) In Halbsatz 2 wird das Wort "Angestell
te" durch das Wort "Arbeitnehmer" er
setzt. 

5. In Art. 30 Abs. 1 Nm. 6 und 7 wird jeweils das 
Wort "Kreisbürger" durch das Wort "Personen" 
ersetzt. 

6. In Art. 58 Abs. 2 Sätze 2 und 3 wird jeweils das 
Wort "Angestellten" durch das Wort "Arbeitneh
mer" ersetzt. 

7. In Art. 62 Abs. 2 Nr. 4 werden das Wort "Ange
stellte" durch das Wort "Arbeitnehmer" und das 
Wort "Vergütungsgruppe" durch das Wort "Ent
geltgruppe " ersetzt. 

8. Art. 71 erhält folgende Fassung: 

"Art. 71 
Insolvenzverfahren 

Über das Vermögen des Landkreises findet 
ein Insolvenzverfahren nicht statt. " 

9. Art. 78 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 6 Nm. 1 bis 3 wird jeweils das Wort 
"Angestellte" durch das Wort "Arbeitneh
mer" ersetzt. 

b) Es wird folgender Satz 7 angefügt: 

,,7 Art. 24 Abs. 3 Sätze 2 und 3 gelten entspre
chend." 

§4 

Änderung der Bezirksordnung 

Die Bezirksordnung für den Freistaat Bayern (Be
zirksordnung - BezO) in der Fassung der Bekannt
machung vom 22. August 1998 (GVBI S. 850, BayRS 
2020-4-2-1). zuletzt geändert durch § 19 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2011 (GVBl S. 689). wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht erhält Art. 69 folgende 
Fassung: 

"Art. 69 Insolvenzverfahren" . 

2. Art. 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird das Wort "Bezirks bürger " 
durch das Wort "Personen" ersetzt. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 wird das Wort "Bezirksbürger" 
durch das Wort "Personen" ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Über die Genehmigung entscheidet der 
Bezirkstagspräsident; im Übrigen gelten 
Art. 84 Abs. 3 und 4 des Bayerischen Ver
waltungsverfahrensgesetzes. " 

cc) Satz 3 wird aufgehoben. 

3. Art. 14a wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort "Bezirksbür
ger" durch das Wort "Personen" ersetzt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aal Im einleitenden Satzteil wird das Wort 
"Bezirksbürger" durch das Wort "Perso
nen" ersetzt. 

bb) In Nr. 1 werden die Worte "Angestellten 
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und Arbeitern" durch das Wort "Arbeit
nehmern" ersetzt. 

c) Abs.4 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 wird das Wort "Bezirks bürger " 
durch das Wort "Personen" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte "einem ehren
amtlich tätigen Bezirksbürger" durch die 
Worte "einer ehrenamtlich tätigen Per
son" ersetzt. 

4. Art. 23 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Nm. 1 bis 3 wird jeweils das Wort "An
gestellte" durch das Wort "Arbeitneh
mer" ersetzt. 

bb) In Nr. 4 werden das Wort "Angestellte" 
durch das Wort "Arbeitnehmer" und 
der Schlusspunkt durch ein Komma er
setzt. 

ce) Es wird folgende Nr. 5 angefügt: 

,,5. Bezirksräte eines anderen Bezirks." 

b) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

,,2Als Arbeitnehmer im Sinn des Satzes 1 gilt 
nicht, wer überwiegend körperliche Arbeit 
verrichtet. " 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wie folgt 
geändert: 

aal In Halbsatz 1 werden nach den Worten 
"beurlaubt ist" ein Komma und die Worte 
"im Rahmen von Altersteilzeit im Block
modell vollständig vom Dienst freigestellt 
ist" eingefügt. 

bb) In Halbsatz 2 wird das Wort "Angestell
te" durch das Wort "Arbeitnehmer" er
setzt. 

5. In Art. 29 Nr. 3 wird das Wort "Bezirks bürger" 
durch das Wort "Personen" ersetzt. 

6. In Art. 30 Abs. 1 Satz 2 wird die Zahl ,,21." durch 
die Zahl" 18." ersetzt. 

7. In Art. 56 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort "Angestell
ten" durch das Wort "Arbeitnehmer" ersetzt. 

8. In Art. 60 Abs. 2 Nr. 4 werden das Wort "Ange
stellte" durch das Wort "Arbeitnehmer" und das 
Wort "Vergütungsgruppe" durch das Wort "Ent
geltgruppe " ersetzt. 

9. Art. 69 erhält folgende Fassung: 

"Art. 69 
Insolvenzverfahren 

Über das Vermögen des Bezirks findet ein In
solvenzverfahren nicht statt. " 

10. Art. 76 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 6 Nm. 1 bis 3 wird jeweils das Wort 
"Angestellte" durch das Wort "Arbeitneh
mer" ersetzt. 

b) Es wird folgender Satz 7 angefügt: 

,,7 Art. 23 Abs. 4 Sätze 2 und 3 gelten entspre
chend." 

§5 

Änderung des Bezirkswahlgesetzes 

Das Gesetz über die Wahl der Bezirkstage (Be
zirkswahlgesetz - BezWG) in der FassUng der Be
kanntmachung vom 12. Februar 2003 (GVBl S. 144, 
BayRS 2021-3-1), zuletzt geändert durch § 2 des Ge
setzes vom 21. Dezember 2010 (GVBl S. 846). wird wie 
folgt geändert: 

1. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Nr. 1 werden die Worte '" 3 (Bestim
mungen über das Stimmrecht) und Art. 22 
(Bestimmungen über die Wählbarkeit)" 
durch die Worte "und 3 (Bestimmungen 
über das Stimmrecht)" ersetzt. 

bb) Es wird folgende Nr. 3a eingefügt: 

,,3a. Art. 22 (Bestimmungen über die 
Wählbarkeit) mit der Maßgabe, 
dass die sich bewerbende Person 
seit mindestens drei Monaten im 
Bezirk eine Wohnung hat, die nicht 
ihre Hauptwohnung sein muss, oder 
ohne eine Wohnung zu haben sich 
im Bezirk gewöhnlich aufhält. " 

ce) Nr. 4 Buchst. b wird folgender Satz 2 an
gefügt: 

"Art. 27 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 gilt für den 
Fall, dass Bezirkswahlen an einem Tag 
stattfinden. " 

dd) Nr. 7 wird folgender Satz 2 angefügt: 

"Die Wahl kann auch durch jede in einem 
zugelassenen Wahlvorschlag aufgeführ
te sich bewerbende Person beanstandet 
werden." 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
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aal Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die 
Unterlassung einer Erklärung innerhalb 
der Wochenfrist nach Art. 48 LWG als An
nahme gilt. " 

bb) Satz 5 Halbsatz 2 wird gestrichen. 

c) Es wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Die gewählte Person kann die Über
nahme des Amts ablehnen oder das Amt nie
derlegen; Art. 13 BezO findet keine Anwen
dung." 

2. In Art. 6 werden nach dem Wort "ist" die Worte 
"und dass auch bei Bezirkswahlen nach § 32 Lan
deswahlordnung zu verfahren ist" eingefügt. 

§ 6 

Änderung des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit 

Art. 30 Abs. 4 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl S. 555, ber. 
1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-1), zuletzt geändert durch 
§ 20 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl 
S. 689), wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 1 Nm. 1 bis 3 wird jeweils das Wort "An
gestellte" durch das Wort "Arbeitnehmer" er
setzt. 

2. Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

,,2 Als Arbeitnehmer im Sinn des Satzes 1 gilt nicht, 
wer überwiegend körperliche Arbeit verrichtet." 

3. Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wie folgt ge
ändert: 

a) In Halbsatz 1 werden nach den Worten "be
urlaubt sind" ein Komma und die Worte "im 
Rahmen von Altersteilzeit im Blockmodell 
vollständig vom Dienst freigestellt sind" ein
gefügt. 

b) In Halbsatz 2 wird das Wort "Angestellte" 
durch das Wort "Arbeitnehmer" ersetzt. 

§7 

Änderung des Gesetzes 
über kommunale Wahlbeamte 

Das Gesetz über kommunale Wahlbeamte -
KWBG - (BayRS 2022-1-1), zuletzt geändert durch § 22 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl S. 689), 
wird wie folgt geändert: 

1. Art. 16 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) Ein ehrenamtlicher Bürgermeister ist 
mit dem Ablauf des Tages entlassen, ab dem 
ein' Amtshindernis im Sinn des Art. 34 Abs. 5 
GO vorliegt. " 

b) Abs. 8 wird aufgehoben. 

2. Art. 19 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Der Beamte ist zu entlassen, wenn er es 
beantragt. " 

§ 8 

Inkrafttreten, Übergangs bestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. März 2012 in Kraft. 

(2) 1§1, mit Ausnahme von Nr. 17 Buchst. b, ist 
erstmals für die allgemeinen Gemeinde- und Land
kreiswahlen im Jahr 2014 anzuwenden. 2Für vor dem 
1. Januar 2014 stattfindende Gemeinde- und Land
kreiswahlen sind die Vorschriften des Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) in der bis zum 
Ablauf des 29. Februar 2012 geltenden Fassung an
zuwenden. 

(3) 1§1 Nr. 17 Buchst. b ist erstmals für die all
gemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen im Jahr 
2020 anzuwenden. 2Für vor dem 1. Januar 2020 
stattfindende Gemeinde- und Landkreiswahlen ist 
Art. 39 Abs. 2 Satz 2 GLKrWG in der bis zum Ablauf 
des 29. Februar 2012 geltenden Fassung anzuwen
den. 

(4) lFür ehrenamtliche Bürgermeister und ehren
amtliche Gemeinderatsmitglieder sowie für Kreisräte 
gelten bis zu den allgemeinen Gemeinde- und Land
kreiswahlen im Jahr 2014 Art. 31 Abs. 3 der Gemein
deordnung (GO), Art. 16 Abs. 5 des Gesetzes über 
kommunale Wahlbeamte und Art. 24 Abs. 3 der Land
kreis ordnung (LKrO) jeweils in der bis zum Ablauf des 
29. Februar 2012 geltenden Fassung; für Bezirksräte 
gilt bis zu den Bezirkswahlen im Jahr 2013 Art. 23 
Abs. 4 der Bezirksordnung (BezO) in der bis zum Ab
lauf des 29. Februar 2012 geltenden Fassung. 2Für 
Mitglieder des Verwaltungsrats eines Kommunal
unternehmens und für Verbandsräte eines Zweck
verbands der Gemeinden und Landkreise gelten bis 
zum Ablauf des 30. April 2014 Art. 90 Abs. 3 Satz 6 
GO, Art. 78 Abs. 3 Satz 6 LKrO und Art. 30 Abs. 4 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenar
beit (KommZG) jeweils in der bis zum Ablauf des 
29. Februar 2012 geltenden Fassung; für Mitglieder 
des Verwaltungsrats eines Kommunalunternehmens 
und für Verbandsräte eines Zweckverbands der Be
zirke gelten bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 
Art. 76 Abs. 3 Satz 6 BezO und Art. 30 Abs. 4 KommZG 
jeweils in der bis zum Ablauf des 29. Februar 2012 
geltenden Fassung. 
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§ 9 

Ermächtigung zur Neubekanntmachung 

Das Staatsministerium des Innern wird ermäch
tigt, das Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz mit 
neuer Artikelfolge neu bekannt zu machen und Un
stimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 

München, den 16. Februar 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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2239-1-UK 

Gesetz 
zur Änderung des 

Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung 

Vom 16. Februar 2012 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt ge
macht wird: 

§ 1 

Art. 18 des Gesetzes zur Förderung der Erwachse
nenbildung (BayRS 2239-1-UK), geändert durch Ge
setz vom 10. März 2006 (GVBl S. 121), wird wie folgt 
geändert: 

1. In Abs. 2 Nr. 6 wird der Schlusspunkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende NT. 7 angefügt: 

" 7. ein Vertreter von Interessen von Menschen 
mit Migrationshintergrund aus den Reihen 
der Mitglieder des Bayerischen Integrations
rates. " 

2. In Abs. 3 Satz 3 werden die Worte "Das Mitglied 
nach Absatz 2 NT. 4 wird" durch die Worte "Die 
Mitglieder nach Abs. 2 Nm. 4 und 7 werden" er
setzt. 

§2 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2012 in Kraft. 

München, den 16. Februar 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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753-1-UG 

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Wassergesetzes 

Vom 16. Februar 2012 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt ge
macht wird: 

a) an bestehenden Betriebsstandorten oder 

b) an neuen Betriebsstandorten, soweit kei
ne anderen Möglichkeiten der räumli
chen Betriebsentwicklung bestehen oder 
geschaffen werden können, § 1 

Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) vom zur Folge haben,". 
25. Februar 2010 (GVBl S. 66, BayRS 753-1-UG) wird 
wie folgt geändert: 3. Art. 73 wird wie folgt geändert: 

1. Art. 31 wird wie folgt geändert: 

a) In dem Klammerzusatz zur Überschrift wer
den die Worte ,,§ 51 Abs. 1" durch die Worte 
"abweichend von § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 
zu § 51 Abs. 1 Satz 3" ersetzt. 

b) Es werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 

,,(3) Innerhalb der im Zusammen
hang bebauten Ortsteile soll die Auswei
sung von Wasserschutzgebieten für neue 
Wassergewinnungsanlagen nicht erfolgen. 

(4) Soweit es dem öffentlichen Interesse 
entspricht, können auf Antrag Wasserschutz
gebiete auch für Gewässer, die der privaten 
Wassergewinnung dienen, ausgewiesen wer
den; § 51 Abs. 2 und § 52 WHG sowie Art. 32 
gelten entsprechend. " 

2. Art. 32 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb 
land - und forstwirtschaftlicher Betrie bsanla
gen 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aal Nach dem Wort "WHG" wird ein Komma 
eingefügt und das Wort" und" gestrichen. 

bb) Nach den Worten "Art. 18" werden die 
Worte "und 31 Abs. 4" eingefügt. 

b) In Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
"WHG"die Worte "und Art. 31 Abs. 4" ein
gefügt. 

4. In Art. 79 Abs. 1 werden die Worte "und mit Ab
lauf des 29. Februar 2012 außer Kraft" gestrichen. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 29. Februar 2012 in Kraft. 

München, den 16. Februar 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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312-2-4-J 

Bekanntmachung 
über das Inkraittreten des Staatsvertrags über 

die Einrichtung einer Gemeinsamen elektronischen 
Überwachungsstelle der Länder 

Vom 7. Februar 2012 

Der am 19. Mai 2011 und 29. August 2011 untere 
zeichnete und im Gesetz- und Verordnungsblatt vom 
16. Januar 2012 (Seite 2) bekannt gemachte Staats
vertrag über die Einrichtung einer Gemeinsamen 
elektronischen Überwachungsstelle der Länder ist 
nach seinem Art. 10 Satz 2 am 1. Januar 2012 in Kraft 
getreten. 

München, den 7. Februar 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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2210-2-22-WFK 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 
über abweichende Regelungen 

vom Bayerischen Hochschulgesetz 
an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Vom 28. Januar 2012 

Auf Grund des Art. 106 Abs. 2 Satz 1 des Baye
rischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 
2006 (GVBI S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK), zuletzt ge
ändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2011 
(GVBl S. 102). erlässt das Bayerische Staatsministeri
um für Wissenschaft, Forschung und Kunst folgende 
Verordnung: 

§ 1 

§ 3 der Verordnung über abweichende Regelun
gen vom Bayerischen Hochschulgesetz an der Julius
Maximilians-Universität Würz burg vom 31. Mai 2007 
(GVBl S. 376, BayRS 221O-2-22-WFK) erhält folgende 
Fassung: 

,,§3 

Zusammensetzung der Hochschulleitung 

Abweichend von Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BayHSchG gehören der Hochschulleitung nach Maß
gabe der Grundordnung bis zu fünf weitere gewählte 
Mitglieder an. " 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. März 2012 in Kraft. 

München, den 28. Januar 2012 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Dr. Wolfgang Heu bis c h, Staatsminister 
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753-7-1-UG 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über Zuweisungen zur Deckung des Verwaltungsaufwands im Vollzug 
der Abwasserabgabengesetze 

Vom 31. Januar 2012 

Auf Grund des Art. 16 Abs. 3 des Bayerischen 
Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabenge
setzes (BayAbwAG) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 9. September 2003 (GVBl S. 730, BayRS 
753-7-UG), zuletzt geändert durch Art. 78 Abs. 2 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2010 (GVBI S. 66). erlässt 
das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und 
Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen folgende Verord
nung: 

§ 1 

§ 1 Abs. 2 der Verordnung über Zuweisungen zur 
Deckung des Verwaltungsaufwands im Vollzug der 
Abwasserabgabengesetze - ZuwVAbwAG - (BayRS 
753-7-1-UG). zuletzt geändert durch § 1 der Verord
nung vom 8. März 2001 (GVBI S. 172), wird wie folgt 
geändert: 

1. In Satz 1 werden das Wort "Bruttodienstbezü
ge" durch das Wort "Bruttobesoldung" , das Wort 
."fünften" durch das Wort "vierten" und die Wor
te "allgemeine Stellenzulage" durch das Wort 
"Strukturzulage " ersetzt. 

2. In Satz 3 wird das Wort "Bundesbesoldungsgeset
zes" durch die Worte "Bayerischen Besoldungs
gesetzes " ersetzt. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. März 2012 in Kraft. 

München, den 31. Januar 2012 

Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt und Gesundheit 

Dr. Marcel Hub er, Staatsminister 
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211-1-1 

Berichtigung 

Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aus
führung des Personenstandsgesetzes und anderer 
Rechtsvorschriften vom 20. Dezember 2011 (GVBl 
S. 710) wird hinsichtlich der Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Personenstandsgesetzes wie folgt 
berichtigt: 

In § 1 Nr. 3 muss es statt 

,,3. In Art. 4 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
,Eheschließungen' die Worte ,und Begründungen 
von Lebenspartnerschaften' eingefügt." 

richtig 

,,3. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort ,Ehe
schließungen' die Worte ,und Begründungen 
von Lebenspartnerschaften' eingefügt. 

b) In Abs. 3 werden die Worte ,Art. 3 Abs. 2 
Satz 3' durch die Worte ,Art. 3 Abs. 3 Satz 3' 
ersetzt. " 

lauten. 

München, den 10. Februar 2012 

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei 

Thomas Kr e uze r, Staatsminister 
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